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Die geplante neue Anlage für die Berberaffen soll begehbar sein. Besucher können die Tiere aus Afrika dann aus nächster Nähe erleben. Grafik: Zoo Halle (Saale)

Junge Menschen, die aufgrund schlechter
Schulabschlüsse geringere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben, sind die Ziel-
gruppe der „Joblinge“ – einem Projekt, das
seit dem vergangenen Jahr in Halle (Saale)
angeboten wird. Mittlerweile wurde in der
Region Halle-Leipzig der 500. Jugendli-
che – ein Hallenser – in das Programm auf-
genommen. Ziel ist es, benachteiligten Ju-
gendlichen eine bessere Chance auf einen
Ausbildungsplatz zu geben und sie auf ih-
rem Weg in das Berufsleben zu begleiten.

Gelingen soll das mit einer sechsmonati-
gen Qualifizierungsphase, einer passge-
nauen Vermittlung und der ehrenamtlichen
Unterstützung von Mentoren. Aktuell wer-
den wieder berufliche Wegbegleiter ge-
sucht, die den Jugendlichen bei dem Ein-
stieg in das Berufsleben helfen wollen. Die
Mentoren seien entscheidend für den

Erfolg des „Joblinge“-Modells, sagt Chris-
tine Szafranski, Koordinatorin für Jugend-
liche und Mentoren bei den „Joblingen“ in
Halle (Saale). „Mit ihrer Berufs- und
Lebenserfahrung stellen sie eine Verbin-
dung zur Arbeitswelt her, die den meisten
Jugendlichen fehlt.“ Das Engagement als

Mentor erstreckt sich über einen Zeitraum
von einem halben Jahr und umfasst maxi-
mal zwei Stunden proWoche. Während des
Programms qualifizieren sich die Teilneh-
mer in der Praxis, sagt Erik Bock, Projekt-
leiter der „Joblinge“ in Halle (Saale). „Die
inhaltliche und mentale Vorbereitung der
Jugendlichen auf die bevorstehenden Prak-

tika und eine Ausbildungsaufnahme ist ein
Schwerpunkt unserer Arbeit. Sie werden
bei der Praktikumsplatzsuche, der zielge-
richteten Kontaktaufnahme sowie der
Bewältigung von Schwierigkeiten individu-
ell unterstützt“, so Bock. Gefördert wird die
Initiative durch Firmen, die Stipendien für

Jugendliche vergeben und ihnen Prakti-
kumsplätze zur Verfügung stellen. In Halle
sind das beispielsweise Baumärkte, Super-
märkte oder Cafés.

An mehr als 20 Standorten in Deutschland
ist die vor rund zehn Jahren ins Leben
gerufene Initiative inzwischen vertreten.

Mehr als 5000 Jugendliche konnten bun-
desweit bisher unterstützt werden, die Ver-
mittlungsquote liegt bei 70 Prozent. Halle
(Saale) ist nach Leipzig die zweite Stadt in
Mitteldeutschland, die sich daran beteiligt.

In der Saalestadt war das Projekt erstmals
im Oktober 2016 mit 15 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern gestartet. Es wird im
Rahmen des regionalen Übergangsma-
nagements Sachsen-Anhalt umgesetzt und
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und der Stadt Halle (Saale) finanziert.
Ansprechpartner für die Initiative ist
Lothar Rochau vom Bereich Strategische
Steuerung der Stadt Halle (Saale), Telefon
0345/2214024. Mehr Infomationen gibt es
bei der Joblinge gAG Leipzig am Standort
Halle (Saale), Neustädter Passage 7 – 9, un-
ter Telefon 0345/69497959 und im Internet
unter: www.joblinge.de

Initiative hilft Jugendlichen bei Berufseinstieg
Stadt unterstützt Joblinge-Programm – 500. Teilnehmer ist Hallenser – Mentoren gesucht

Innenminister a.D.spricht
zum Genscher-Festakt
Ein Tag für Hans-Dietrich Genscher: Mit
zwei Veranstaltungen gedenkt die Stadt Hal-
le (Saale) am Freitag, dem 31. März 2017,
ihres Ehrenbürgers. An diesem Tag, dem
ersten Todestag des langjährigen Bundesau-
ßenministers und Architekten der Deut-
schen Einheit, wird um 13.30 Uhr der
Bahnhofsplatz mit einer öffentlichen Ver-
anstaltung in Hans-Dietrich- Genscher-
Platz umbenannt. Am Abend folgt um
18 Uhr ein Festakt in der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina, Jä-
gerberg 1. Oberbürgermeister Dr. Bernd
Wiegand und Leopoldina-Präsident Prof.
Jörg Hacker werden die Gäste begrüßen.
Die Festrede wird Gerhart Baum halten:
Baum war Parlamentarischer Staatssekretär
unter Hans-Dietrich Genscher in dessen Zeit
als Bundesinnenminister und bekleidete
später selbst dieses Amt. Außerdem gibt es
eine Gesprächsrunde mit Günther Fug-
mann, einem Schulfreund Hans-Dietrich
Genschers. Das Händelfestspielorchester
Halle und der Stadtsingechor gestalten den
Festakt musikalisch. Für die Veranstaltung
gibt es kostenfreie Karten. Interessenten
können sich beim Team Repräsentation
melden, per Telefon unter 0345/221 4110
oder E-Mail an repraesentation@halle.de

Bürgerversammlung
zum Böllberger Weg
DieUmgestaltung des südlichenAbschnitts
des Böllberger Weges im Rahmen des
Stadtbahnprogramms ist Thema einer Bür-
gerversammlung, die am Dienstag, dem
4. April 2017, ab 18 Uhr im Kleinen Saal
des Stadthauses, Marktplatz 2, stattfindet.
Die Hallesche Verkehrs AG und die Stadt
Halle (Saale) informieren über den Ausbau
der Bahnanlagen und Straßenkreuzungen
sowie die barrierefreie Gestaltung der Hal-
testellen. Die öffentliche Veranstaltung ist
der Beginn des Planfeststellungsverfahrens
im Bereich Südstadtring. Die Stadt stellt an
diesem Abend die Ziele, die finanziell not-
wendigen Mittel und die voraussichtlichen
Auswirkungen dieser Baumaßnahme dar.

Erstmals Lukas-Passion
in Halle (Saale) zu hören
Die Lukas-Passion 1748 von Georg Philipp
Telemann erklingt am kommenden Sonn-
tag, 2. April 2017, erstmals in Halle
(Saale). Der Stadtsingechor bringt dasWerk,
das vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum
Jahr 2010 nicht aufgeführt wurde, anlässlich
des 250. Todestages des Barockmusikers in
der Marktkirche „Unser Lieben Frauen“ zu
Gehör. Für Besucherinnen und Besucher
bietet sich damit die einmalige Gelegenheit,
die selten aufgeführte Lukas-Passion 1748
mitzuerleben. Das Konzert mit demHändel-
festspielorchester Halle (Saale) beginnt um
17 Uhr. Solisten sind Verena Gropper
(Sopran), Susanne Langner (Alt), Florian
Sievers (Tenor) sowie Christoph Hülsmann
undClemensHeidrich (beide Bass). Die Lei-
tung übernimmt Clemens Flämig.
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Ganz nah dran im Bergzoo
Halles Bergzoo wird in den nächsten Jah-
ren deutlich attraktiver. Die Stadt Halle
(Saale) und der Zoo haben gemeinsam ein
Zukunftskonzept „Bergzoo 2031“ und
eine Umsetzungsstudie vorgelegt. Nun
hat die Investitionsbank Sachsen-Anhalt
bestätigt, dass zunächst die geplante Neu-
gestaltung des Hintereingangs an der
Seebener Straße gefördert werden kann.
Folglich kann der Zoo mit Fördermitteln
in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro
rechnen, die Gesamtkosten für dieseMaß-
nahme belaufen sich auf 7,3 Millionen
Euro. Zum neuen Eingang an der Saale-
seite gehören ein neues Gebäude mit Gas-
tronomie, der Umbau des ehemaligen
Bärenhauses zum Nachttierhaus sowie
eine Kletter- und Erlebniswelt. DasAreal
wird für Besucher öffentlich und kosten-
frei zugänglich sein.

„Mit dem Konzept ,Bergzoo 2031‘ wollen
wir Halles Zoo zum überregionalen Aus-
hängeschild entwickeln“, sagt Oberbürger-
meister Dr. BerndWiegand. Ziel sei es, das
Alleinstellungsmerkmal des Bergzoos fest
zu etablieren und baulich sowie inhaltlich
klar herauszustellen. Schließlich sei der
hallesche Zoo der einzige Bergzoo in
Deutschland. „Für mich ist das Erfolgsjahr
2016 mit seinen fast 410000 Besuchern
ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sich
der Bergzoo in seiner Entwicklung auf
dem richtigen Weg befindet“, sagt Zoodi-
rektor Dr. Dennis Müller. Neben den bei-
den Elefantengeburten habe auch der Ein-
zug der beiden Roten Pandas in ihre bereits

neu gestaltete Anlage einen Anteil an die-
sem Publikumserfolg. Das Gehege sei be-
reits ein erster Schritt in der Umsetzung
des Zukunftskonzeptes „Bergzoo 2031“,
so Müller.

Der neue Eingang an der Seebener Straße
ist nur ein Projekt der ersten Umsetzungs-
phase des Zukunftskonzepts bis Mitte
2020. In dem „Saalepforte“ genannten
neuen Eingangsgebäude soll demnach ein
Aufzug mit Multimediashow für einen
barrierefreien Zugang zum Zoo sorgen.
Mit dem Lift, in dem Filme und Stadtan-
sichten Halles gezeigt werden sollen, ge-
langen die Besucher auch zur neuen Zoo-
Gastronomie mit einem Freisitz, außerdem
zu der neuen „Kletter- und Erlebniswelt“
sowie zu einem neuen Nachttierhaus. Eine
Etage darüber soll sich dann die eigentli-
che Zoo-Kasse für die Besucher befinden.
Von dort genießen die Gäste nicht nur ei-

nen wunderbarenAusblick über das Saale-
tal, hier beginnt laut Planung auch eine
rund 100 Meter lange Hängebrücke, die
auf das Zoogelände führt. Dieser Höhen-
weg soll die zur „Savannenlandschaft“ er-
weiterte heutige Elefantenanlage überque-
ren. Die Savanne ist eine von insgesamt
vier „Lebenswelten“, zu denen die Anla-
gen und Gehege im Bergzoo neu angeord-
net werden. Dazu zählt der Bau einer Bril-
lenbären-Anlage bis Mitte 2020. Die
Bären werden in der Lebenswelt „Gebir-
ge“ als Tiere der Anden gezeigt. Anstelle
des jetzigen Steinbock-Geheges ist zudem
bereits der Bau einer begehbaren Berber-
affenanlage geplant, die für die „Gebirge
Afrikas“ steht.

Der Zoo will außerdem bis 2020 die gast-
ronomischen Einrichtungen und die
Unterbringung seiner Verwaltung zentral
bündeln. Dazu soll die seit Jahren leerste-

hende Reilsche Villa am Haupteingang
saniert werden. Im Unter- und im Erdge-
schoss ist ein Restaurant geplant, wäh-
rend die beiden Obergeschosse für die
Verwaltung ausgebaut werden sollen. An
der Villa entsteht ein Biergarten mit
150 Plätzen, der ebenfalls öffentlich zu-
gänglich ist.

Ebenso soll die Verkehrssituation am neu
gestalteten Saaleeingang durch den Bau
eines Parkhauses mit 103 Stellplätzen und
einer Station für Radtouristen verbessert
werden. Für diese Projekte sind ebenfalls
Mittel aus der Tourismusförderung bean-
tragt. Insgesamt belaufen sich die Investi-
tionskosten dieser ersten Phase des Zu-
kunftskonzepts „Bergzoo 2031“ auf
21,6 Millionen Euro.

Mit dem neuen nördlichen Eingang, der
„Saalepforte“ an der Seebener Straße, soll
der Bergzoo Halle künftig auch für den
Saaletourismus in der Stadt Halle (Saale)
besser erreichbar und damit attraktiver
werden. So sollen Zoo und Saaletouris-
mus stärker voneinander profitieren.
Zusammen mit der „Saalepforte“ will die
Stadt Halle (Saale) deshalb weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung des Wassertou-
rismus in Halle umsetzen – beispielsweise
den Ausbau des Saale- und Elsterrad-
weges sowie die Öffnung des Mühlgra-
bens für Paddler. Auch für diese Projekte
liegt inzwischen eine Förderwürdigkeits-
zusage der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt vor.

Saaleeingang, Gehege, Gastronomie: Zukunftskonzept kann umgesetzt werden

Die Bezeichnung „Bergzoo“ soll von Halle
(Saale) aus zu einem festen Begrifff in der
Zoowelt werden. Dafür wird nach dem Zu-
kunftf skonzept „Bergzoo 2031“ die Anlage
auf dem Reilsberg in klar abgegrenzte The-
menbereiche umgestaltet: Vier große „Le-
benswelten“ sollen entstehen – Savanne,
Patagonien, Regenwald und Gebirge. Die
Gebirge-Lebenswelt besteht aus den Berei-

chen Alpen, Anden, Himalaya und den Ber-
gen Afrikas. Eine weitere Besonderheit des
Bergzoos ist die große Nähe der Besucher zu
den Tieren. Dazu dient etwa ein Höhenweg,
der direkt über die Savannenanlage führt
und den Besuchern so neue Perspektiven er-
öfff net. Zudem sollen ausgewählteTierarten
vergesellschaftf et, das heißt in einem Gehe-
ge untergebracht werden.

Neue „Lebenswelten“ entstehen bis 2031
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Anna Kuschnarowa (Foto) ist Halles neue
Stadtschreiberin. Sie beginnt ihre Arbeit in
der Saalestadt am 1. April 2017. Die offiziel-
le Ernennung erfolgt am Freitag, dem
7. April 2017, um 17 Uhr im Kleinen Saal
des Stadthauses. Während des Stipendiums
erhält Anna Kuschnarowa unter anderem
eine monatliche Zuwendung von 1250 Euro.
Zudemwird ihr als Stadtschreiberin erstmals
eine möblierte Wohnung in Halles Altstadt
zur Verfügung gestellt. Die freie Schriftstel-
lerin und Fotografin wurde 1975 in Würz-
burg geboren und studierte in Halle (Saale),
Leipzig sowie Bremen Ägyptologie, Prähis-
torische Archäologie und Germanistik. Seit
2008 hat dieWahl-Leipzigerin sechs Jugend-
romane veröffentlicht. Im Interview berich-
tet sie, warum sie sich für das Stadtschreiber-
Stipendium beworben hat.

Frau Kuschnarowa, warum wollten Sie
Halles Stadtschreiberin werden?
Kuschnarowa: Halle kenne ich aus meiner

Studienzeit, auch danach war ich ab und zu
mal dort, zuletzt als 2016 mein Buch „Djihad
Paradise“ vom Neuen Theater uraufgeführt
wurde. Halle war mir immer sehr angenehm,
allerdings habe ich nie dort gewohnt. Insofern
dachte ich, als ich die Ausschreibung sah:
Das wär's doch. So schön Leipzig auch ist, in
der Ferne lässt es sich besser arbeiten. Da
schreibe ich drei- bis viermal schneller.

Woran arbeiten Sie derzeit?
Kuschnarowa: Mein neues Buch wird ein
Familienroman. Die Geschichte knüpft an
meine eigene Familiengeschichte an; sie
beginnt 1870 in Russland und endet in der
deutschen Gegenwart. Ich habe das Buch auf
800 Seiten angelegt. Momentan stecke ich im
ersten Drittel und hoffe, dass ich in Halle
weiter vorankomme.

Bekannt geworden sind Sie mit Literatur für
Jugendliche – hatten Sie schon immer ein
Faible dafür?

Kuschnarowa: Ich komme eigentlich aus
der Lyrik und bin nur zufällig zur Jugendlite-
ratur gekommen. Der Kinder- und Jugend-
buchverlag Beltz und Gelberg hatte 2008
nach Beiträgen für eine Krimireihe gesucht
und da habe ich es einfach probiert. Doch ich
hätte nie gedacht, dass ich mal als Jugend-
buchautorin bekannt werde. Nun habe ich

große Lust, mich stilistisch und inhaltlich in
einem anderen Bereich auszutoben.Wobei es
eine deutsche Eigenheit ist, zwischen
Jugend- und Erwachsenenliteratur zu unter-
scheiden, denn die Art des Schreibens unter-
scheidet sich eigentlich nicht.

Wie wollen Sie sich ganz konkret während des
sechsmonatigen Stipendiums in die Stadt ein-
bringen?
Kuschnarowa: Mein zweites Steckenpferd
ist die Fotografie und ich gehe eigentlich nie
ohne Kamera aus dem Haus. Daher habe ich
mir überlegt, einen Essay mit Bildern zu
erstellen – vielleicht unter der Frage: Wie
erschien mir Halle während meiner Studien-
zeit undwie ist es heute?Vielleicht mache ich
auch einen fotografischen Städtevergleich
zwischen Halle und Leipzig oder verbinde
Lyrik mit Fotos von Halle. Und ansonsten
lasse ich mich gerne überraschen, welche
verborgenen Ecken ich in Halle noch entde-
cken werde.

Neue Stadtschreiberin kennt Halle (Saale) bereits – Stipendium als Arbeitsinspiration
Verborgene Ecken entdecken

Nächster Halt Heide-Süd
Heide-Süd ist Halles jüngster Stadtteil. Erst
seit knapp 20 Jahren entwickelt sich das in-
zwischen größte Neubaugebiet der Stadt
zwischen Saale und Dölauer Heide, auf
demGelände einer früherenKaserne. Heute
wohnen rund 4300 Hallenserinnen und
Hallenser in demStadtteil. Und noch immer
wird gebaut, siedeln sich weiter Firmen an.
Denn zu Heide-Süd gehört auch der Wein-
berg Campus, auf dem Universität, wissen-
schaftliche Einrichtungen und Unterneh-
men ihren Sitz haben. Der Campus gehört
heute zu den zehn wichtigsten Technologie-
parks Deutschlands. Um Halles dyna-
mischsten Stadtteil weiter zu entwickeln,
prüfen die Stadt Halle (Saale) und die Stadt-
werke, Heide-Süd an das Straßenbahnnetz
anzuschließen. Wichtigster Vorteil für Be-
wohner, Beschäftigte und Gäste: Sie hätten
eine direkte Straßenbahn-Verbindung zur
Innenstadt und zum Hauptbahnhof.

„Eine geplante Straßenbahn nach Heide-
Süd könnte die Wirtschaftlichkeit des ge-
samten öffentlichen Personennahverkehrs
in Halle verbessern“, sagt Professor
Matthias Krause, Geschäftsführer der
Stadtwerke Halle (Saale). Diese Idee be-
finde sich allerdings in einer sehr frühen
Phase. Man starte zunächst eine Machbar-
keitsstudie, in die bereits alle Träger
öffentlicher Belange sowie Anwohnerin-
nen undAnwohner einbezogen werden. Im

Sommer soll die Untersuchung vorliegen.
Die Hallesche Verkehrs AG (Havag) als
Stadtwerke-Tochter koordiniert das Pro-
jekt. Nach ersten Überlegungen soll die
neue Strecke 1,5 Kilometer lang sein und
in der Heideallee in Höhe des Straßburger
Weges abzweigen, über den Von-Danckel-
mann-Platz und weiter bis zur Scharn-

horststraße verlaufen. Auf der Heideallee
verkehren heute die Straßenbahnlinien 4
und 5 nach Kröllwitz. Eine der beiden
Linien könnte nach Heide-Süd „umge-
klappt“ und die Strecke als Doppelgleisan-
lage mit begrüntem Gleisbett sowie drei
Haltestellen gebaut werden. Was die
Strecke kosten würde, dazu kann Stadt-

werke-Geschäftsführer Matthias Krause
noch keine Aussage treffen. Erst ab 2020
könnte der Abzweig nach Heide-Süd in
das Stadtbahnprogramm zur Förderung
des öffentlichen Nahverkehrs eingeordnet
werden, was eine Förderung in Höhe von
90 Prozent der Kosten bedeuten würde.

Matthias Krause rechnet aufgrund des
neuen Straßenbahn-Angebotes in Heide-
Süd mit mehr Fahrgästen. Ohnehin wäre
die neue Bahnstrecke betriebswirtschaft-
lich sinnvoll. Insgesamt würden Betriebs-
kosten von einer halben Million Euro pro
Jahr eingespart, denn die beiden Buslini-
en 37 und 38, die heute Heide-Süd anfah-
ren, würden mit der Bahn-Anbindung nur
noch bis zur Haltestelle Gimritzer Damm
fahren. Zudem verringere sich der
Betriebsaufwand für die Havag um
870 Buskilometer pro Tag; jährlich könn-
ten etwa 100000 Liter Diesel gespart, der
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß könnte um
rund 275 Tonnen verringert werden.

Halles Oberbürgermeister Dr. Bernd
Wiegand zur Machbarkeitsstudie: „Auch
wissenschaftliche Einrichtungen und Un-
ternehmen fragen immer wieder nach einer
Erschließung des Gebiets Heide-Süd durch
die Straßenbahn.“ Die Verwaltung werde
das Ergebnis anschließend vor Ort öffent-
lich vorstellen.

Machbarkeitsstudie: In Halles jüngstem Stadtteil soll die Straßenbahn fahren

Der Nachwuchs des Halleschen Kanu-Club 54 hat bereits im März am Sportkomplex des Osendorfer Sees zu Besen und Rechen gegriffen. Der Verein ist damit dem Aufruf zum Frühjahrsputz
der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH gefolgt. Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Initiativen und Unternehmen können sich vom 31. März bis
zum 9. April 2017 an der Aktion, die vom städtischen Dienstleistungszentrum Bürgerengagement koordiniert wird, beteiligen. Angemeldet wurden bislang mehr als
35 Aktionen. Hallenserinnen und Hallenser, die mithelfen wollen, können sich im Internet unter www.halle.de/de/Verwaltung/Zentrale-Ansprechpartner informieren.Foto: Thomas Ziegler

So könnte die neue Stadtbahntrasse in Heide-Süd verlaufen. Grafik: Stadt Halle (Saale)

Universität lädt zum
Tag der offenen Tür
Die Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg lädt am Sonnabend, dem
1. April 2017, zu einem Hochschulinfor-
mationstag ein. Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern können sich von 9 bis
15 Uhr auf dem Universitätsplatz und in
den angrenzenden Gebäuden zu den
265 Studiengängen beraten lassen. Zudem
werden Führungen durch die Institute, ein
Mini-Sprachkurs in Japanisch, Stadtrund-
gänge und eine speziell an Flüchtlinge ge-
richtete Veranstaltung zu Studienmöglich-
keiten angeboten. Das Programm im
Internet unter: www.hit.uni-halle.de

Vernissage und Lesung
im „Schönen Laden“
„Vernissage trifft Lesung“ heißt eine
Veranstaltung, die am Dienstag, dem
4. April 2017, 18.30 Uhr, im „Schönen La-
den“ in der Leipziger Straße 68 stattfindet.
Dort hat die Stadt Halle (Saale) Anfang des
Jahres ein Büro zur Belebung des Boule-
vards eingerichtet, das zugleich als Veran-
staltungsort dient. Die Hallenserin Ramona
Mitsching wird hier aus ihremRoman „Den
Wind imGesicht“ lesen, während dieMale-
rin Federica Rampf, gebürtige Argentinie-
rin undWahl-Hallenserin, ihreWerke zeigt.
Die Initiative „Schöne Läden“ wurde von
der Stadt Halle (Saale) und der Stadtmarke-
ting Halle (Saale) GmbH in Kooperation
mit der Citygemeinschaft ins Leben geru-
fen. In der gleichnamigen App stellen sich
mehr als 100 Innenstadt-Händler vor. Infor-
mationen zur Initiative finden sich im Inter-
net unter: http://schoenelaeden-halle.de

Ehrenamtliche Paten
helfen bei Jobsuche
Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis
stellt am Dienstag, dem 4. April 2017, ab
16 Uhr das Projekt „Berufsorientierungs-
paten im Quartier“ vor. Die Veranstaltung
findet im Begegnungsort Welcome-Treff
am Waisenhausring 2 statt. Sie richtet sich
an Hallenserinnen und Hallenser mit
Berufs- und Lebenserfahrung, die ehren-
amtlich arbeits- und ausbildungssuchende
Menschen aus Halle-Neustadt unterstützen
wollen. Das Projekt wird vom Eigenbetrieb
für Arbeitsförderung der Stadt Halle
(Saale) in Kooperation mit der Sozialen
Stadt- und Land-Entwicklungsgesellschaft
mbH sowie dem Halle-Neustadt-Verein
umgesetzt. Die Projektbeteiligten, darunter
der Leiter des Eigenbetriebs für Arbeitsför-
derung, Goswin van Rissenbeck, sowie
Berufspaten werden von ihren Erfahrungen
berichten. Informationen gibt es unter Tele-
fon 0345/5814980 oder per E-Mail an
eigenbetrieb@arbeitsfoerderung.de

Heide-Süd

Endstelle Kröllwitz
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Nicht zugucken – mitmachen!

Die Stadt gratuliert

Gnadenhochzeit
Ihren 70. Hochzeitstag feiern am 29.3. Jo-
hanna und Heinz Perrmann.
Eiserne Hochzeit
65 Jahre verheiratet sind am 29.3. Ruth und
Willy Dietrich sowie Ingeborg und Günter
Graf.
Diamantene Hochzeit
Ihren 60. Hochzeitstag feiern am 30.3. Irm-
gard und Otto Picht, Jutta und Dieter John
sowie Ingeborg und Herbert Nicolaus, am
6.4. Ellinor und Horst Eube sowie Anna
und Heinz Klinkert.
Goldene Hochzeit
50 Jahre verheiratet sind am 1.4. Johanna
und Dieter Schulze, Ingeburg und Dr. Wolf-
gang Stenzel sowie Gerda und Werner Mül-
ler, am 5.4. Regina und Jürgen Oehlke, am
7.4. Eva und Jörg Krause, Roma und Lothar
Martin, Veronika und Bernd Deparade so-
wie Marlies und Günter Hottenrott, am 8.4.
Christel und Joachim Pietschmann, Elisa-
beth und Ulrich Hennig, Heidrun und Gerd
Richter sowie Monika und Reinhard Damer.
Geburtstage
Ihren 103. Geburtstag feiert am 31.3. Erna
Geist.
Auf 95 Lebensjahre blicken zurück am 31.3.
Ilse Rindfleisch, am 6.4. Gertrud Sobierajski
und am 10.4. Berta Hinz.
90 Jahre alt werden am 29.3. Ruth Schiele und
Ursula Schüßler, am 30.3. Gudrun Tröbs, Lie-
selotte Köhler und Herta Reichert, am 1.4.
Werner Worofka und Lieselotte Jürges, am
3.4. Ruth Bischof undHelgaKlose, am 4.4. Ilse
Skibowski und Johanna Lochner, am 5.4.Mar-
got Breinig und Renate Richter, am 6.4. Inge-
burg Gebauer sowie am 7.4. Gertrud Siegel.
Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!
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Zukunft Bildun
Die Stadt Halle (Saale) s

etzt das 2016
aufgelegte

Investitionsp
rogramm um. Elf Schulen

, zwei Kindertage

stätten und ein Hort stehen
in diesem Jahr auf der

Agen

Fast alle wer
den über Eigenm

ittel finanzie
rt.

Es ist das größte Investitionsprogramm der ver-
gangenen Jahre in der Stadt Halle (Saale):
„Bildung 2022“. Im Rahmen der von der Stadt im
Jahr 2016 gestarteten Offensive sollen insgesamt
172 Millionen Euro aus Eigenmitteln, Fördermit-
teln und -darlehen des Landes in Neubauten sowie
die Sanierung von Schulen, Schulturnhallen, Kin-
dergärten und Horte fließen. Im vergangenen Jahr
hat die Stadt bereits 25 Millionen Euro in zehn
Bauprojekte investiert. Einige der Vorhaben wer-
den derzeit noch fortgeführt; neue Baumaßnah-
men kommen hinzu. So werden im aktuellen Jahr
mehr als 16 Millionen Euro in 14 Bauprojekte

(siehe Übersicht) fließen. Bis auf zwei werden alle
mit Eigenmitteln der Stadt finanziert, sprich: ohne
zusätzliche Fördermittel. Zudem soll am 1. Au-
gust 2017 die Kita Pauluspark fertiggestellt und
eröffnet werden, die für insgesamt 2,8 Millionen
Euro von der Halleschen Gesellschaft für Wohnen
und Stadtentwicklung (HGWS) saniert wird.
Träger ist der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der
Stadt Halle (Saale).

Die Auswahl der Objekte erfolgte anhand ver-
schiedener Kriterien, beispielsweise der Prognose
der Kinderzahlen, dem Bauzustand, dem Brand-

schutz, der Barrierefre
keit und Energieeffizie
Jahr 2022 angelegten P
die Schulen – 30 E
Stadtgebiet und verte
Modernisiert werden z
und eine Kita; sechs n
Horte werden gebaut.
Investitionsprogramm
stau der vergangenen
gleich sowohl 750 neu
der zu schaffen als
Lernbedingungen zu verbessern. Oberste Priorität www.halle.de/de/Verwaltung/Bildung

Grundschule Glaucha

Sanierung des Schul- und
Hort-Gebäudes, neue Spiel- und
Sportflächen, Fluchtweg
Baubeginn: 2016 / Ende: 2018
Investition 2017: 2,8 Mio. Euro
Gesamtsumme: 6,3 Mio. Euro
(davon 200000 Euro Bundes-
mittel für Stadtumbau Ost)

Grundschule Südstadt

Brandschutz in den
Giebelräumen

Baubeginn / Ende: 2017
Investition 2017: 720000Euro
Gesamtsumme: 720000Euro

Berufsbildende Schule Gutjahr

Brandschutz

Baubeginn: 2017 / Ende: 2018
Investition 2017: 620000 Euro
Gesamtsumme: 866000Euro

Grundschule Nietleben

Erweiterung um zwei
neue Klassenräume

Baubeginn: 2017 / Ende: 2018
Investition 2017: 160000Euro
Gesamtsumme: 530000 Euro

Grundschule Kirchteich

Brandschutz, Modernisierung
des Speisebereiches

Baubeginn: 2016 / Ende: 2018
Investition 2017: 290000Euro
Gesamtsumme: 1,1 Mio. Euro

Gemeinschaftsschule
August-Hermann-Francke

Brandschutz in den Giebel-
räumen, IT-Vernetzung

Baubeginn: 2017 / Ende: 2018
Investition 2017: 80000 Euro
Gesamtsumme: 750000Euro

Grundschule Albrecht Dürer

Umbau eines Raumes zu
zwei Klassenzimmern

Baubeginn / Ende: 2017
Investition 2017: 50000Euro
Gesamtsumme: 50000Euro

Grundschule Büschdorf

Ausbau des Daches zu
drei Klassenräumen

Baubeginn: 2017 / Ende: 2018
Investition 2017: 50000Euro
Gesamtsumme: 245000Euro

Neues Städtisches Gymnasium

Sanierung der Aula und
des Speisebereiches,
Sanierung Dreyhauptschule,
Brandschutz Gutjahrschule

Baubeginn: 2017 / Ende: 2019
Investition 2017: 2,5 Mio. Euro
Gesamtsumme: 8,8 Mio. Euro

Kita Albert-Schweitzer-Straße

Neubau inklusive der Gestal-
tung der Grünfläche

Baubeginn: 2017 / Ende: 2018
Investition 2017: 2,7 Mio. Euro
Gesamtsumme: 4 Mio. Euro

Zweite Integrierte
Gesamtschule Südstadt

Brandschutz, Einbau eines
Aufzuges, Herstellung Fachun-
terrichtsräume, Instandsetzung
Außenanlagen, Haustechnik
Baubeginn: 2017 / Ende: 2019
Investition 2017: 1,1 Mio. Euro
Gesamtsumme: 6,1 Mio. Euro

Kita Schimmelstraße
Neubau
Baubeginn: 2016 / Ende: 2018
Investition 2017: 2,2 Mio. Euro
Gesamtsumme: 3,8 Mio. Euro
(davon 900000 Euro Bundes-
mittel für Ausbau von Betreu-
ungsplätzen für unter Dreijährige)

Berufsbildende Schule V

Brandschutz, Kellersanierung,
Einbau eines Aufzuges,
IT-Vernetzung

Baubeginn: 2016 / Ende: 2018
Investition 2017: 850000Euro
Gesamtsumme: 2,4 Mio. Euro

Hort Grundschule Lessing

Neubau außerhalb des
Schulgebäudes

Baubeginn: 2016 / Ende: 2017
Investition 2017: 2,2 Mio. Euro
Gesamtsumme: 4,1 Mio. Euro

SchulenstehenimFokusdesInvestitionsprogramms.DieMaßnahmenerfolgenimgesamtenStadtgebiet,verteilt
über alle Schulformen – beispielsweise im Gymnasium Südstadt. Die Bauarbeiten hier sollen 2018 beginnen;
6,6 Millionen Euro werden investiert. Foto: Thomas Ziegler

n
es-
nda.

eiheit sowie der Förderfähig-
enz. Im Fokus des bis auf das
Programms stehen vor allem
Einrichtungen im gesamten
eilt über alle Schulformen.
zudem zehn Schulturnhallen
neue Kindertagesstätten und
Die Stadt verfolgt mit dem
die Ziele, den Sanierungs-

n Jahre aufzulösen und zu-
ue Betreuungsplätze für Kin-
s auch die Lehr- sowie
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hat dabei der Brand-
schutz. Geplant ist darü-
ber hinaus, ab 2018 vier
weitere Schulen mit Eigenmit-
teln und zwölf Schulen mit Mitteln
aus dem Stark-III-Programm des
Landes Sachsen-Anhalt umzubauen. Ent-
sprechende Anträge auf Förderung wurden
bereits gestellt oder sind in Planung.

Eine Übersicht über alle Bauvorhaben und Kosten
bis zum Jahr 2022 findet sich im Internet unter:
wwwhalle de/de/Verwaltung/Bildung
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Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)

Kontakt

Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 342–345,
Telefon: (0345) 221 3056,
Telefax: (0345) 221 3060,
E-Mail: dielinke-fraktion@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di 10–17 Uhr
Mi, Do: 10–15 Uhr
Fr: 10–14 Uhr

Am 20. März fand das von unserer Frak-
tion ausgerichtete Bürgergespräch „Ein
Land – zwei Bewerber?“ statt. Eingeladen
waren Gäste aus der Landeshauptstadt,
um über die Magdeburger Pläne zu spre-
chen, den Titel der europäischen Kultur-
hauptstadt 2025 an die Elbe zu holen.
In der Diskussion wurde einiges deutlich.
Dr. Wolfgang Schneiß, Abteilungsleiter
Kultur in der Staatskanzlei, betonte, dass
der zeitliche Vorlauf von Magdeburg ein
großer Vorteil sei. Die Stadt mache durch
Projektanträge schon jetzt kenntlich, in
welche Richtung der Weg gehe. Magde-
burg arbeitet seit 2012 an der Bewerbung,
seit 2015 gibt es einen Stadtratsbeschluss

und Haushaltsmittel. Selbstverständlich
könne Halle sich ebenfalls bewerben,
doch Zweifel, ob der Vorsprung ausgegli-
chen werden könne, waren spürbar.
Auch Tamás Szalay, Leiter des Organi-
sationsbüros Magdeburg 2025, betonte,
dass Zeit wertvoll sei, wenn es um das
Konzept gehe. Es gehe darum, ein Thema
zu finden, dass nachhaltig sei und Trans-
formationsprozesse aufzeige sowie iden-
titätsstiftend sei. Damit beschäftigen sich
derzeit fünf Beiräte. In Halle erörtert seit
Januar ein Beirat die Chancen für Halle,
das Ergebnis wird im Juni präsentiert.
Norbert Pohlmann, Geschäftsführer des
Forums Gestaltung, wies auf die identi-

tätsbildenden Prozesse hin. Es gehe nicht
darum, das Blattgold zu putzen, das rei-
che nicht. Es müssten Defizite aufgedeckt
und Wege entwickelt werden, diese aus-
zugleichen. Kultur müsse heilen, als de-
mokratisierendes Mittel gefasst werden.
Und dies müsse von den Bürgern auch so
angenommen werden, sonst sei eine Be-
werbung aussichtslos.
Die Diskussion zeigt, wie weit der Weg
für Halle zur ernsthaften Bewerbung ist.
Es ist kein ermutigendes Zeichen, dass
nach persönlicher Einladung kein Vertre-
ter der Verwaltung an der Diskussion in-
teressiert war.
Der Oberbürgermeister machte im Vor-

feld klar, dass die Veranstaltung kei-
ne Relevanz für den Diskussionsprozess
hätte. Da kann man anderer Auffassung
sein. Ein Austausch – untereinander und
mit anderen Städten – ist wesentlich und
inspirierend, wenn man sich diesem Ge-
dankenexperiment hingeben will. Halle
muss mit einer klaren, untersetzten Be-
schlussfassung die Bewerbung in An-
griff nehmen, sollte der Beirat eine sol-
che Empfehlung aussprechen. Es bringt
nichts, über Allgemeines und Möglich-
keiten einer Bewerbung zu schwadronie-
ren. Wenn sich Halle bewerben möchte,
dann schnell, untersetzt mit Personal und
finanziellen Mitteln. Anders geht es nicht.

Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM

Kulturhauptstadt 2025 in weiter Ferne
Kontakt

FraktionMitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: TomWolter
V.i.S.d.P.: TomWolter
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 337, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3071,
Telefax: (0345) 221 3073,
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.neuesfo-
rum@halle.de
Web: www. fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de
Sprechzeiten:Mo–Do: 10–17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Auch dieses Jahr ruft die Stadt Halle ge-
meinsam mit der Halleschen Wasser und
Stadtwirtschaft GmbH die Einwohne-
rInnen der Händelstadt zum gemeinsa-
men Frühjahrsputz auf. Die Aktion bietet
BürgerInnen, Vereinen und Unterneh-
men die Möglichkeit, sich gemeinsam
vom 31. März bis 9. April 2017 an Reini-
gungs- und Aufräumaktionen zu beteili-
gen und damit einen Beitrag für das städ-
tische Allgemeinwohl zu leisten.
Eine wirklich tolle Aktion, wie wir fin-
den, die insbesondere eines zeigt: Die
Verbundenheit vieler BürgerInnen mit
ihrem Wohnort und ihre Bereitschaft,
sich für eine schönere Umgebung kräftig
ins Zeug zu legen. Aus diesem Engage-

ment und dem positiven Feedback kris-
tallisiert sich für uns und auch für den
gesamten Stadtrat ein Arbeitsauftrag he-
raus: Wir müssen uns in den Bereichen,
in denen noch Handlungsbedarf besteht,
gezielt für ein schöneres und angeneh-
meres Lebensumfeld und für eine gute
Aufenthaltsqualität einsetzen.
Deshalb haben wir uns als Fraktion kon-
tinuierlich dafür eingesetzt, den öffent-
lichen Raum weiter zu entwickeln. Be-
sonders wichtig ist uns, dass in allen
Quartieren Orte sind, die zum Verweilen
einladen.
Neben Bänken und Sitzmöglichkei-
ten gehört dazu auch eine ansprechen-
de Begrünung des öffentlichen Raumes.

Daher haben wir uns in der Vergangen-
heit mit unseren Anträgen und Anfra-
gen beispielsweise für die Aufstellung
von Bänken in Halle Neustadt oder auch
konzeptionell für die Erhöhung der Auf-
enthaltsqualität in der Altstadt einge-
setzt. Zudem wird immer wieder über
eine Begrünung des halleschen Markt-
platzes lebhaft diskutiert.
Touristen und Einkaufsgäste lockt ein
schöner Außenbereich zum Besuch der
Innenstadt und macht den Stadtbum-
mel zu einem Erlebnis. Ein Stadtbild, in-
dem sich Elemente verschiedenster Epo-
chen zu einem beeindruckenden Ganzen
widerspiegeln, lädt nach unserem Da-
fürhalten schon jetzt zur Nutzung der

vielfältigen Angebote von Kultur und
Einkaufsmöglichkeiten ein. Gleichzei-
tig zeigt sich aber in Gesprächen mit
dem innerstädtischen Handel deutlich: In
puncto Verweil- und Erlebnisqualität ha-
ben wir noch einiges aufzuholen im Ver-
gleich zu anderen Städten. Deshalb soll-
te der Marktplatz auch hier in den Fokus
rücken.
Für die Erschließung dieser Potentia-
le setzen wir uns weiterhin ein, weil wir
meinen, dass BürgerInnen, die sich für
einen schönen und sauberen öffentlichen
Raum einsetzen, es verdient haben, dass
der Stadtrat Möglichkeiten schafft, da-
mit ihre ehrenamtlichen Betätigungen
politisch und finanziell flankiert werden.

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

Frühjahrsputz und Aufenthaltsqualität

Kontakt

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 316, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 30 51,
Telefax: (0345) 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
Web:www.spd-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo–Do: 9–12 Uhr, 13–16 Uhr,
Fr: 9–12 Uhr,
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Seit Jahren ist die Mitfinanzierung des
Kunstmuseums Moritzburg Halle, so
die offizielle Bezeichnung seit 2014, von
Seiten der Stadt Halle strittig.
Das Land hat Klage erhoben, um die
ausstehenden Zahlungen einzufordern.
Von Seiten der Stadt wurden im Laufe
der Zeit die unterschiedlichsten Argu-
mente für die Nichterfüllung des Vertra-
ges zwischen Stadt und Land angeführt.
An erster Stelle musste die vermeintliche
Haushaltsnotlage der Stadt herhalten.
Verwunderlich, da sich der Oberbürger-
meister immer mit dem ausgeglichenen
Haushalt brüstet.
Wenn Verträge erfüllt werden sollen, ist
die Stadt dann plötzlich nicht mehr zah-

lungsfähig. Zum Erstaunen der Öffent-
lichkeit wurde dann im Gerichtsprozess
am 15. 3. 2017auf Formalien wie fehlen-
de Amtssiegel unter den Verträgen abge-
stellt, die eine Zahlung angeblich nicht
zugelassen hätten. Das Verwaltungsge-
richt hat die Stadt Halle letzlich zur Zah-
lung der ausstehenden Beträge für die
Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von 520T€
zuzüglich Zinsen und Prozesskosten ver-
urteilt. Mehrkosten die vermeidbar ge-
wesen wären und allein dem sturen Han-
deln des Oberbürgermeisters anzulasten
sind.
Der Stadtrat hatte bereits im Mai 2015
beschlossen, dass die Zahlungen zu leis-
ten sind. Ab dem Haushaltsjahr 2016

wurde auf Antrag der CDU/FDP-Frak-
tion sogar eine eigene Haushaltsstelle
eingerichtet. Dem Widerspruch des OB
hiergegen wurde von der Kommunal-
aufsicht nicht stattgegeben. Der Stadt-
ratsbeschluss wurde dennoch ignoriert
und der Rat irreführend informiert.
Noch im Dezember und Januar berich-
tete der Oberbürgermeister von kons-
truktiven Gesprächen zur Abwendung
des Gerichtsverfahrens durch einen Ver-
gleich mit dem Land. Ein möglicher Ver-
gleich wurde vom Oberbürgermeister ei-
genmächig ausgeschlagen. Dieser ganze
Vorgang führt deutlich vor Augen, wie
der Oberbürgermeister mit Stadtrats-
beschlüssen umgeht und wie "partner-

schaftlich" der Stadtrat einbezogen wird.
Der Vorgang verwundert umso mehr, da
sich Halle auf Bestreben des Oberbür-
germeisters um den Titel Kulturhaupt-
stadt Europas bewerben soll. Einer der
traditionreichsten Kultureinrichtungen
dieser Stadt wird dann jedoch die ver-
traglich zugestandene Unterstützung
verwehrt!
Die Kulturhaupstadt Sachsen-Anhalts
sollte sich der Verantwortung bewusst
werden und diesem Namen Ehre machen!
Das Kunstmuseum hat sich mit seiner
Namensnennung im Jahr 2014 zur Stadt
Halle bekannt, aber die Verwaltungsspit-
ze mit ihrem Handeln nicht zum Kunst-
museum.

CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale)

Kontakt

CDU/FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Andreas Scholtyssek V.i.S.d.P.:
Geschäftsstelle:
Schmeerstraße 1,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3054,
Telefax: (0345) 221 3064
E-Mail: cdu.fdp@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi: 08:30 - 16:00 Uhr
Di, Do: 08:30 - 17:00 Uhr
Fr: 08:30 - 14:00 Uhr
Web: www.cdu-fdp-halle.de

Entsprechend dem Kommunalverfas-
sungsgesetz in Sachsen-Anhalt sind Sit-
zungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse grundsätzlich öffentlich. Die
Öffentlichkeit ist dann auszuschließen,
wenn das öffentliche Wohl oder berech-
tigte Interessen Einzelner, insbeson-
dere bei Personalangelegenheiten, der
Ausübung des Vorkaufsrechts, Grund-
stücksangelegenheiten und Vergabeent-
scheidungen, dies erfordern. In nicht öf-
fentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse
sind nach Wiederherstellung der Öffent-
lichkeit bekanntzugeben, sofern nicht
das öffentliche Wohl oder berechtigte
Interessen Einzelner auch der Bekannt-
gabe der Entscheidung entgegenstehen.

In Halle wird bisher bei der Bekannt-
gabe nicht öffentlicher Beschlüsse un-
terschiedlich verfahren: Während nicht
öffentlich gefasste Vergabebeschlüsse
(z.B. bei der Beauftragung einer Dienst-
leistung oder dem Kauf von Gütern) mit
Angaben zur Ausschreibung, der Leis-
tung, der beauftragten Firma und der
Auftragssumme der Öffentlichkeit nach
der Entscheidung bekannt gegeben wer-
den, ist dies bei Grundstücksgeschäf-
ten anders. Informationen zu den ausge-
wählten Verkaufsobjekten werden nach
dem Beschluss im zuständigen Stadtrats-
gremium nicht veröffentlich. Die Öffent-
lichkeit erhält keinerlei Informationen,
ob der Verkauf ggf. ausschreibungs-

pflichtig war, über das verkaufte Grund-
stücksobjekt (Grundbuchdaten, Adres-
se, ermittelter Wert) und zum erzielten
Kaufpreis.
Wir halten dies für unangemessen und
fordern, dass in Zukunft auch über Ent-
scheidungen zu Grundstücksverkäu-
fen informiert wird. Ein entsprechender
Antrag ist für den Märzstadtrat einge-
reicht und wir hoffen auf Unterstützung
in den anderen Fraktionen.
Den Einwand der Stadtverwaltung, dass
dadurch generell das öffentliche Wohl
oder berechtigte Interessen Einzelner
beeinträchtigt werden, teilen wir nicht.
Gerade im Vergleich zur Verfahrens-
weise bei städtischen Vergabeverfahren

bleibt unklar, warum gerade bei der Be-
kanntgabe von wesentlichen Entschei-
dungen zu einem Grundstücksgeschäft
die Interessenlage von Stadt, Vertrags-
partner oder Öffentlichkeit eine ande-
re sein sollte. Der Verweis auf berech-
tigte Interessen der Stadt, weil zum
Beispiel weitere Grundstücksgeschäf-
te vorgesehen seien, erscheint uns viel
zu unbestimmt. Auch sind keine schüt-
zenswerten Interessen von Dritten er-
sichtlich, zumal auf die Nennung des/
der Käufer*in verzichtet werden kann.
Für uns überwiegt an dieser Stelle das
öffentliche Interesse daran, zu wissen,
zu welchem Preis öffentliches Eigen-
tum in private Hände wechselt.

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mehr Transparenz bei Grundstücksverkäufen
Kontakt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende:
Dr. Inés Brock
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 109, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3057,
Telefax: (0345) 221 3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Web: www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10–17 Uhr
Mi, Fr: 10–14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat
Halle (Saale) möchte die Lebensqualität
für die Bürger der Stadt Halle weiter ver-
bessern.
Wir wollen keine verstopften Straßen,
zugeparkte Gehwege, lange Wege um
einen Parkplatz bei Veranstaltungen zu
finden.
Wir wollen, dass die Besucher unserer
Kultur- und Sportveranstaltungen ent-
spannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
„vorfahren“.
In zahlreichen Städten, Leipzig, Ber-
lin, Braunschweig, Mainz, um nur eini-
ge zu nennen, hat man gute Erfahrungen
mit der Einführung eines „Kombi -Ti-
ckets“ gesammelt. In der Stadt Halle gibt

es schon vereinzelte Ansätze, für ein sol-
ches Angebot. Beim Verkauf von Tickets
des HFC, der Saale-Bulls oder des Hän-
del-Hauses ist es geübte Praxis.
Wie darf man sich so ein Kombi-Ticket
vorstellen?
Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte für
eine Veranstaltung über eine Vorver-
kaufskasse oder über das Internet er-
wirbt der Besucher nicht nur den Eintritt
zu dieser Veranstaltung, sondern auch
das Recht 3h vor und 2h nach der jewei-
ligen Veranstaltung an diesem Tag kos-
tenfrei die Straßenbahnen, den ÖPNV zu
nutzen.
Wir gehen davon aus, dass die Mehrkos-
ten pro Person für diese Berechtigung,

den ÖPNV zu nutzen, nur ein Bruchteil
des normalen Fahrpreises entsprechen.
Es wäre für alle Seiten von Vorteil dieses
Kombi-Ticket konsequent in der Stadt
Halle einzuführen.
Die Theater, Orchester und Opern
GmbH, der HFC, die Ball- und Eissport-
vereine, der Zoo, die Museen der Stadt,
die Händelhalle, das Steintor-Varieté
u.a.m. bieten den Bürgern und Gästen
der Stadt Halle eine Vielzahl von kultu-
rellen, sportlichen Veranstaltungen an.
Alle zusammen zählen jährlich weit über
750.000 Besucher.
Entspannte Besucher, weniger PKW-Ver-
kehr, keine qualvolle Suche nach einem
Parkplatz, weniger Staub, weniger Lärm

und ausgelastete Straßenbahnen, die ihr
Streckennetz- und -frequenz der Nach-
frage anpassen, wäre die positive Folge.
Und ganz entspannt kann jede Besuche-
rin, jeder Besucher vor dem Sinfonie-
konzert oder nach dem Ballettabend ein
Glas Wein trinken oder mit Freunden
den Abend ausklingen lassen.

Natürlich kann auch der Besucher aus
der Region dieses Kombiticket nutzen.
Er fährt bequem von einer Park & Ride
Station zum Veranstaltungsort.
Diese Regelung gilt dann generell für
alle Besucher.
Das alles schafft eine lebenswertere
Stadt.

Kombi-Ticket - Ein Beitrag zur Verringerung des PKW-Verkehrs in der Stadt

Endlich Entscheidung in der Causa Moritzburg
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
+ + + Alle veröffentlichten Tagesordnungen sind vorläufig. + + +

Bildungsausschuss

Am Dienstag, dem 4, April 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Bildungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

17.01.17
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

02.02.17
3.3.Genehmigung der Niederschrift vom

07.03.17
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

Die GRÜNEN zur Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung
Vorlage: VI/2017/02783

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

17.01.17
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

02.02.17
2.3.Genehmigung der Niederschrift vom

07.03.17
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Melanie Ranft
Ausschussvorsitzende

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Kulturausschuss

Am Mittwoch, dem 5. April 2017, um
16:30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Kulturausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2017
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

08.03.2017
4. Beschlussvorlagen
4.1. Förderung entsprechend der Richt-

linie der Stadt Halle (Saale) über die
Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der freien Kulturarbeit und
für kulturelle Vorhaben im Haushalts-
jahr 2017, Vorlage: VI/2017/02839

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6.1. Anfrage der Stadträtin Yvonne Wink-

ler (MitBÜRGER für Halle) zur Be-
richterstattung zum Thema Neue Re-
sidenz, Vorlage: VI/2016/02512

7. Mitteilungen
7.1. Zwischenergebnisse des Beirats

„Chancen Kulturhauptstadt Europas
2025“

7.2. Informationen zum „Kirchentag
auf dem Weg“ Halle/Eisleben 25.-
28.05.2017

7.3. Information zum Thema Moderne
7.4. Benennung eines Vertreters/einer Ver-

treterin für die Jury zum Wettbewerb
Kunst am Bau/Kunst im öffentlichen
Raum laut Richtlinie der Stadt Halle
(Saale) (Vorlage VI/2015/01069)

7.5. Veranstaltungshinweise
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2017
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

08.03.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner
Ausschussvorsitzende

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Ausschuss für Personalangelegen-
heiten

Am Mittwoch, dem 5. April 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Personalangelegen-
heiten statt.

Einwohnerfragestunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

21.11.2016
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2017
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle

(Saale) zur Fortschreibung des Perso-
nalentwicklungskonzeptes
Vorlage: VI/2017/02784

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7.1. Anfrage der Fraktion DIE LIN-
KE im Stadtrat Halle (Saale) zur
Einbeziehung des Personalra-
tes der Stadt Halle (Saale) in das
Projekt "Aufgabenkritik und Pro-
zessoptimierung der Stadt Halle
(Saale", Vorlage: VI/2017/02815

8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

21.11.2016
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

01.02.2017
3. Beschlussvorlagen
3.1. Berufung eines Beamten der Be-

soldungsgruppe A 13 Landesbesol-
dungsgesetz Sachsen-Anhalt in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Vorlage: VI/2017/02893

3.2.Einstellung eines Beratungspsycholo-
gen im Fachbereich Gesundheit
Vorlage: VI/2017/02894

3.3.Einstellung einer Beratungsärztin im
Fachbereich Gesundheit
Vorlage: VI/2017/02895

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
6.1.Mitteilung zu personalrechtlichen

Angelegenheiten
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Gernot Töpper
Ausschussvorsitzender

Egbert Geier
Bürgermeister

Jugendhilfeausschuss

Am Donnerstag, dem 6. April 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,

Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Jugendhilfeausschusses statt.

Einwohnerfragestunde
Kinder und Jugendsprechstunde

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

09.03.2017
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
5.1. Änderung der Richtlinie der Stadt

Halle (Saale) über die Förderung der
freien Jugendhilfe; Jugendarbeit, Ju-
gendsozialarbeit, Erzieherischer Kin-
der- und Jugendschutz und Allgemei-
ne Förderung der Erziehung in der
Familie i. d. F. vom 13.05.2016
Vorlage: VI/2016/02658

5.2.Grundsatzbeschluss zur Errichtung
eines Verwaltungszentrums in einer
Hochhausscheibe in Halle-Neustadt
Vorlage: VI/2017/02799

6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6.1. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

Die GRÜNEN zur Fortschreibung der
Schulentwicklungsplanung
Vorlage: VI/2017/02783

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

8. Mitteilungen
8.1. Halbjahres- HzE-Bericht
8.2.Halbjahres- Kita-Bericht
8.3.Bericht zur Situation geflüchteter

Kinder
8.4.Bericht zur Schulsozialarbeit
8.5.15. Kinder- und Jugendbericht 2017
8.6.Themenausblick
9. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

09.03.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Detlef Wend
Ausschussvorsitzender

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Ausschuss für Planungsangelegen-
heiten

Am Dienstag, dem 11. April 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Planungsangelegen-
heiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

10.01.2017
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

14.03.2017
4. Beschlussvorlagen
4.1. Grundsatzbeschluss zur Errichtung

eines Verwaltungszentrums in einer
Hochhausscheibe in Halle-Neustadt
Vorlage: VI/2017/02799

4.2.Bebauungsplan Nr. 181 „Zentrum
Neustadt – Scheibe A“ - Aufstellungs-
beschluss, Vorlage: VI/2016/02515

4.3.Bericht zu den vorbereitenden Unter-
suchungen gemäß § 141 BauGB für
das „Stadtteilzentrum Neustadt“
Vorlage: VI/2017/02810

4.4.Förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets „Stadtteilzentrum Neu-
stadt“, Vorlage: VI/2017/02763

4.5.Festlegung zur Förderung des „Aus-
baus und der Ausstattung einer Drei-
Felder-Mehrzweckhalle im Sportpa-
radies Böllberger Weg 185“

Vorlage: VI/2017/02772
4.6.Baubeschluss – Freiflächengestaltung

Anhalter Platz
Vorlage: VI/2017/02809

4.7. Baubeschluss denkmalgerechte In-
standsetzung der Burgbrücke (BR
054), Vorlage: VI/2017/02762

4.8.Baubeschluss zum mobilitätsbehin-
dertengerechten Ausbau der Bushalte-
stelle „Reideburg“ in der Paul-Singer-
Straße einschließlich erforderlichen
Straßenausbau
Vorlage: VI/2017/02755

4.9. Friedhofsentwicklungsplanung Stadt
Halle (Saale)
Vorlage: VI/2016/02115

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktionen DIE LINKE,

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
MitBÜRGER für Halle - NEUES FO-
RUM zur Regelung der Beteiligung
des Stadtrates und seiner Ausschüsse
bei der Verkehrs-, Objekt- und Land-
schaftsplanung
Vorlage: VI/2016/02589

5.1.1. Änderungsantrag der SPD-Frakti-
on zum Antrag der Fraktionen DIE
LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und MitBÜRGER für Halle -
NEUES FORUM zur Regelung der
Beteiligung des Stadtrates und seiner
Ausschüsse bei der Verkehrs-, Objekt-
und Landschaftsplanung
Vorlage: VI/2017/02888

5.2.Antrag des Stadtrates Christoph
Bernstiel (CDU/FDPFraktion) zur
Aufwertung des halleschen Busbahn-
hofes, Vorlage: VI/2017/02787

5.3.Antrag der Fraktion DIE LINKE im
Stadtrat Halle (Saale) zur Einführung
eines Kombi-Tickets für die Besu-
cher aller Sport- und Kulturveranstal-
tungseinrichtungen der Stadt Halle
(Saale), Vorlage: VI/2017/02909

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Information zur Einführung der Tem-

po-30-Zone "Südstraße"
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

10.01.2017
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

14.03.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Dr. Michael Lämmerhirt
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Ausschuss für Ordnung und Um-
weltangelegenheiten

Am Donnerstag, dem 13. April 2017, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner Saal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Ordnung und Umweltan-
gelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

16.03.2017
4. Beschlussvorlagen
4.1. Friedhofsentwicklungsplanung Stadt

Halle (Saale), Vorlage: VI/2016/02115
4.2.Konzeption für die Beleuchtung der

öffentlichen Verkehrsanlagen der
Stadt Halle (Saale) und Maßnahme-
planung, Vorlage: VI/2016/02615

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktionen DIE LINKE,

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
MitBÜRGER für Halle - NEUES FO-
RUM zur Regelung der Beteiligung
des Stadtrates und seiner Ausschüsse
bei der Verkehrs-, Objekt- und Land-
schaftsplanung
Vorlage: VI/2016/02589

5.1.1. Änderungsantrag der SPD-Frakti-

on zum Antrag der Fraktionen DIE
LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und MitBÜRGER für Halle -
NEUES FORUM zur Regelung der
Beteiligung des Stadtrates und seiner
Ausschüsse bei der Verkehrs-, Objekt-
und Landschaftsplanung
Vorlage: VI/2017/02888

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Versammlungsbehörde in der Stadt

Halle (Saale) – Rechtsgrundlage, Auf-
gaben und Abläufe

7.2. Pilotprojekt Intensivtransportwagen -
aktueller Sachstand

7.3. Öffnung der Wilden Saale – aktueller
Sachstand

7.4. Baumfällliste
8. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

16.03.2017
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen An-

fragen
8. Anregungen

Andreas Scholtyssek
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Hal-

le (Saale) auf der Website www.buergerinfo.

halle.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-

Dokumente vor.
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Nicht öffentliche Beschlüsse

Öffentliche Beschlüsse

Übersicht der in öffentlicher Sitzung des
Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der
VOB, VOL, HOAI und VOF am 16. Februar 2017 gefassten Beschlüsse

zu 5.3
Baubeschluss Glaucha-Aufwertung
Steg,
Vorlage: VI/2016/02581
Beschluss:

„Der Ausschuss für städtische Bau-
angelegenheiten und Vergaben nach
der VOB, VOL, HOAI und VOF be-
schließt die Realisierung der Auf-
wertungsmaßnahmen am Steg/

Glaucha unter der Maßgabe, dass der
nördliche Grünstreifen, vorbehalt-
lich der technischen Umsetzbarkeit,
zwischen Spielplatz und Radweg er-
richtet wird.“

Übersicht der in nicht öffentlicher Sitzung des
Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften am 14. Februar 2017 gefassten Beschlüsse

zu 3.3 Bestellung des Wirtschaftsprü-
fers für die Jahresabschlussprüfung 2016
der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/
Oppin, Vorlage: VI/2016/02650

Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städti-
sche Beteiligungsverwaltung und Lie-
genschaften der Stadt Halle (Saale)
genehmigt die Zustimmung des städti-
schen Vertreters in der Gesellschafter-
versammlung der Flugplatzgesellschaft
mbH Halle/Oppin zu folgendem Be-
schluss:

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft Henschke & Part-
ner mbB aus Halle (Saale) wird zum Ab-
schlussprüfer der Flugplatzgesellschaft
mbH Halle/Oppin für das Geschäftsjahr
2016 bestellt.
zu 3.4 Wirtschaftsplan 2017 der Mit-

teldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Vorlage: VI/2017/02720

Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften der Stadt Halle (Saale) geneh-
migt die Zustimmung des städtischen
Vertreters in der Gesellschafterver-
sammlung der Mitteldeutscher Verkehrs-
verbund GmbH am 8. Dezember 2016 zu
folgendem Beschluss:

1. Entsprechend der Empfehlung des
Aufsichtsrates beschließt die Gesell-
schafterversammlung den Wirtschafts-
plan 2017 gemäß der Anlage 1.

2. Maßnahmen, die mit Fördermitteln
geplant sind, stehen unter der Maßgabe
der Bewilligung dieser Förderung. Soll-
ten diese Mittel nicht wie vorgesehen zur

Verfügung gestellt werden, ist über die
Durchführung der Maßnahmen erneut
zu beraten.

3. Der geplante projektbezogene Erfolgs-
anteil wird für die Finanzierung der in
Anlage 2 dargestellten und durch den
Verkehrsausschuss befürworteten Auf-
gaben/Projekte 2017 genutzt. Wenn die
geplante Finanzierung der für 2017 mit
Bonusmitteln geplanten Projekte nicht
zustande kommt (Fördermittel, Betei-
ligung Dritter), wird über die Finanzie-
rung und eine mögliche volle Ausschöp-
fung des projektbezogenen Erfolgsanteils
erneut diskutiert werden. Die Geschäfts-
führung stellt sicher, dass die Verwen-
dung den tatsächlich zur Verfügung ste-
henden Betrag nicht überschreitet.

4. Die Gesellschafterversammlung nimmt
die mittelfristige Planung zur Kenntnis.

Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 172 „Lebensmittelmarkt Akeleistraße“
Satzungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 22.
Februar 2017 den Bebauungsplan Nr.
172 „Lebensmittelmarkt Akeleistraße“
in der Fassung vom 01.10.2016 gemäß
§ 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
als Satzung beschlossen (Beschluss-Nr.
VI/2016/02467). Der Bebauungsplan be-
darf nicht der Genehmigung durch die
obere Verwaltungsbehörde.

Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 172 „Lebensmittel-
markt Akeleistraße“ liegt im Stadtteil
Neustadt im Stadtviertel nördliche Neu-
stadt. Er ist Teil des früheren „Wohn-
gebietszentrums Tulpenbrunnen“. Die
Entfernung zum Stadtzentrum beträgt
ca. 2 km. Der Geltungsbereich umfasst
die Flurstücke 313, 82 und eine Teilflä-
che des Flurstücks 80 und befindet sich
in der Flur 4 der Gemarkung Halle-Neu-
stadt mit einer Größe von ca. 0,44 Hek-
tar.

Die genaue Abgrenzung des räumlichen
Geltungsbereiches ist aus dem angefüg-
ten Lageplan ersichtlich.

Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 2 BauGB
kann jedermann den Bebauungsplan Nr.
172 „Lebensmittelmarkt Akeleistraße“
mit der Begründung einsehen und über
den Inhalt Auskunft verlangen.

Die Unterlagen können im Fachbereich
Planen der Stadt Halle (Technisches Rat-
haus, Hansering 15, 5. Obergeschoss,
Zimmer 519) während der folgenden
Dienststunden

Mo./Mi./ Do. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen werden.

Die der Planung zugrunde liegenden
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen
und DIN-Vorschriften) können an glei-
cher Stelle ebenfalls eingesehen werden.

Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden
unbeachtlich

• eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214
Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

• nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3
Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 Ab-
satz 4 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Vermögensnachteile nach
den §§ 39 bis 42 BauGB sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewie-
sen. Die Fälligkeit des Anspruchs auf
Entschädigung kann dadurch herbei-
geführt werden, in dem der Entschä-
digungsberechtigte die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen beantragt.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen
nach § 8 Absatz 3 Kommunalverfas-
sungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG
LSA) hingewiesen:
Ist eine Satzung gemäß § 8 Absatz 3
KVG LSA unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften, die in
diesem Gesetz enthalten oder aufgrund
dieses Gesetzes erlassen worden sind,
zustande gekommen, so ist diese Ver-
letzung unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung gegenüber
der Kommune geltend gemacht worden
ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift
und die Tatsache, die den Mangel ergibt,
zu bezeichnen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 172 „Lebensmittel-
markt Akeleistraße“ in Kraft.

Halle (Saale), den 9. März 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 22.02.2017 den
Bebauungsplan Nr. 172 „Lebensmittelmarkt
Akeleistraße“, Vorlage: VI/2016/02467, als Sat-
zung beschlossen. Dieser Beschluss wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Halle (Saale), 8. März 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Übersicht der in nicht öffentlicher Sitzung des
Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten
und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und
VOF am 16. Februar 2017 gefassten Beschlüsse
Nicht öffentliche Beschlüsse

zu 3.2 Vergabebeschluss: FB 24.6-L-
18/2016: Einführung von Carsharing in
der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Vorlage: VI/2017/02738

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, den Zu-
schlag zur Einführung von Carsharing in
der Stadtverwaltung Halle (Saale) an die
Firma JEZ! Mobil GmbH zu den genann-
ten Einzelpreisen (siehe Anlage 1) für die
angegebenen Fahrzeuge vom 01.03.2017
bis 29.02.2020 bis 251.261,40 € (brutto) zu
erteilen.

zu 3.3 Vergabebeschluss: FB 66-B-
052/ 2016, Los 2 - Stadt Halle (Saale) - Am
Tagebau, Straßenbau - Hochwassermaß-
nahme 103, Vorlage: VI/2016/02611

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, für die
Baumaßnahme Am Tagebau, Straßenbau -
Hochwassermaßnahme 103, den Zuschlag
an die Firma GP Verkehrswegebau GmbH
mit Firmensitz in Halle (Saale) zu einer
Bruttosumme von 791.852,38 € zu ertei-
len.

zu 3.4 Vergabebeschluss: FB 66-B-09/
2016 - Nachtrag 1 - Stadt Halle (Saale) - Er-

neuerung der Ufermauer MMZ, Ufermauer
Saline - Hochwassermaßnahme 201
Vorlage: VI/2017/02734

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, den Zu-
schlag für den 1. Nachtrag für die Erneue-
rung der Ufermauer MMZ, Ufermauer Sa-
line – Hochwassermaßnahme 201, an die
Firma Grötz Bauunternehmen GmbH mit
Firmensitz in Kabelsketal OT Schwoitsch
zu einer Bruttosumme von 238.357,43 € zu
erteilen.

zu 3.5 Vergabebeschluss: FB 24-
780002/ 2017 - Stadt Halle (Saale) - Er-
satzneubau Freiwillige Feuerwehr Dölau -
Planungsleistungen
Vorlage: VI/2017/02729

Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, mit der
Ausführung der Objektplanung für die
Freiwillige Feuerwehr Dölau die agn Nie-
derberghaus & Partner GmbH aus Hal-
le (Saale) zu einem voraussichtlichen
Gesamthonorar von 144.681,04 € zu be-
auftragen. Vorerst sollen nur die Leis-
tungsphasen 1 bis 3 HOAI zu einem Ho-
norar in Höhe von 34.447,85 € in Auftrag
gegeben werden.

Übersicht der in nicht öffentlicher Sitzung des
Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten
und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und
VOF am 2. März 2017 gefassten Beschlüsse
Nicht öffentliche Beschlüsse

zu 3.1 Vergabebeschluss: FB 24-B-
155/ 2016, Los 50 - Stadt Halle (Saale) -
Sanierung Grundschule Glaucha - Außen-
anlagen, Vorlage: VI/2016/02648
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, für die
Sanierung Grundschule Glaucha – Au-
ßenanlagen, den Zuschlag an die Firma
Alpina AG NL Halle mit Firmensitz in
Halle (Saale) zu einer Bruttosumme von
383.063,75 € zu erteilen.

zu 3.2 Vergabebeschluss: FB 61-L-
01/2017: Forschungsprojekt "Mobilität in
Städten" System repräsentativer Verkehrs-
erhebungen (SrV) 2017-2019
Vorlage: VI/2017/02761
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, der
Technischen Universität Dresden, Fa-
kultät Verkehrswissenschaften aus Dres-
den mit einer Bruttosumme von 52.651,00
€ zum Forschungsprojekt „Mobilität in
Städten“ System repräsentativer Verkehrs-
erhebungen (SrV) 2018 den Zuschlag zu
erteilen.

zu 3.3 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GSDürer-VgV-05-2016:Grundschule "Al-
brecht Dürer" - Tragwerksplanung für die Er-
stellung des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02749
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH
aus Dresden mit einer Auftragssumme von
189.682,12 € (brutto) für die Leistungs-
phasen 2 bis 8 für die Tragwerksplanung
für die Grundschule „Albrecht Dürer“ in
Halle (Saale) zu beauftragen. Der Vertrag
wird stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Tragwerkspla-
nung der Leistungsphasen (LP) 2-6 gemäß
Teil 4 Tragwerksplanung § 49 i. V. m. An-
lage 14 HOAI 2013. Die Leistungen wer-
den optional/stufenweise beauftragt. Mit
dem Zuschlag werden zunächst nur die
Leistungen der Leistungsphasen 2-3 be-
auftragt. Nach Bestätigung durch den För-
dermittelgeber werden die LP 4, die LP
5-6 und die LP 8 beauftragt.

zu 3.4 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GSDürer-VgV-03-2016:Grundschule "Al-
brecht Dürer" - Leistungen der Planung der
technischen Ausrüstung im Bereich HLS zur
Erstellung des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02751
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro OBERMEYER Planen + Beraten
GmbH aus Chemnitz mit einer Auftrags-

summe von 208.427,38 € (brutto) für die
Leistungsphasen 2 bis 8 für die HLS-Pla-
nung für die Grundschule „Albrecht Dü-
rer“ in Halle (Saale) zu beauftragen. Der
Vertrag wird stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Planung der
technische Ausrüstung im Bereich HLS
der Leistungsphasen (LP) 2-8 gemäß Teil
4 Fachplanung Technische Ausrüstung §§
53 i. V. m. Anlage 15 HOAI.
Die Leistungen werden optional/stufen-
weise beauftragt. Mit dem Zuschlag wer-
den zunächst nur die Leistungen der
Leistungsphasen 2-3 beauftragt. Nach Be-
stätigung durch den Fördermittelgeber
werden die LP 4, die LP 5-7 und anschlie-
ßend die LP 8 beauftragt.

zu 3.5 Vergabebeschluss: FB
24-STARK III-GS wNSt-VgV-03-2016:
Grundschule "westliche Neustadt - Leis-
tungen der Planung der technischen Aus-
rüstung im Bereich HLS zur Erstellung
des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02748
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro Haupt Ingenieurgesellschaft mbH
aus Leipzig mit einer Auftragssumme von
178.366,36 € (brutto) für die HLS-Planung
für das Grundschulzentrum westliche Neu-
stadt in Halle (Saale) zu beauftragen. Der
Vertrag wird stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Planung der tech-
nische Ausrüstung im Bereich HLS der
Leistungsphasen (LP) 2-8 gemäß Teil 4
Fachplanung Technische Ausrüstung §§ 53
i. V. m. Anlage 15 HOAI. Die Leistungen
werden optional/stufenweise beauftragt.
Mit dem Zuschlag werden zunächst nur die
Leistungen der Leistungsphasen 2-3 beauf-
tragt. Optional werden die LP 4, die LP 5-7
und anschließend die LP 8 beauftragt.

zu 3.6 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GSDürer-VgV-04-2016: Grundschule "Al-
brecht Dürer" - Leistungen der Planung der
technischen Ausrüstung im Bereich ELT
zur Erstellung des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02750
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro SEHLHOFF GmbH aus Mark-
kleeberg mit einer Auftragssumme von
200.438,81 € (brutto) für die Leistungs-
phasen (LP) 2 bis 8 für die ELT-Planung-
für die Grundschule „Albrecht Dürer“ in
Halle (Saale) zu beauftragen.

F o r t s e t z u n g a u f S e i t e 7
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Zuständigkeitsübertragung Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i
Gewerbeordnung seit dem 17.12.2016 auf die Stadt Halle (Saale)
für Gewerbetreibende in der Stadt Halle (Saale)
Seit dem 21. März 2016 benötigen Ver-
mittler von Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensverträgen i.S.v. § 491 Abs. 3 BGB oder
entsprechende Finanzierungshilfen i.S.v.
§ 506 BGB auf Grund von europarechtli-
chen Vorgaben eine Erlaubnis als Immobi-
liendarlehensvermittler (§ 34i GewO).

Für Gewerbetreibende, die bereits am 21.
März 2016 eine Erlaubnis zur Vermitt-
lung des Abschlusses von Verträgen im
Sinne des § 34 i Absatz 1 GewO nach
§ 34c Absatz 1 Satz 1 GewO als Darle-
hensvermittler hatten und die Verträge
über Immobiliardarlehen im Sinne des
§ 34i Absatz 1 Satz 1 weiterhin vermit-
teln möchten oder darüber beraten wol-

len, müssen bis zum 21. März 2017 eine
Erlaubnis als Immobiliardarlehensver-
mittlung nach § 34i Absatz 1 GewO be-
sitzen. Das Gesetz ist am 21. März 2016
in Kraft getreten.
Die bisherige Zuständigkeit für die Er-
teilung der Erlaubnisse nach § 34 i
GewO für in der Stadt Halle (Saale) tä-
tige Gewerbetreibende lag beim Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt.

Mit der Zuweisung der Zuständigkeit
(Zweites Gesetz zur Änderung von Zu-
ständigkeiten im Gewerberecht und an-
deren Rechtsgebieten, GVBl. LSA v.
16. Dezember 2016, S. 359) ist seit dem
17.12.2016 nunmehr die Stadt Halle

(Saale) zuständig, so dass alle bisher er-
teilten Erlaubnisse an die Stadt Halle
(Saale) übergeben worden sind. Die Zu-
ständigkeitsübertragung ist damit abge-
schlossen.
Die Zuständigkeit für alle in der Stadt
Halle (Saale) tätigen Gewerbetreiben-
den liegt nun bei der Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Sicherheit, Team Gewerbe.
Zur weiteren Information wird auf die
Veröffentlichungen der IHK Halle-Des-
sau verwiesen.

www.halle.ihk.de/recht/Gewerberecht
/Immobilienbranche/Immobiliardar-
lehensvermittler

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 112.1
„Nahversorgungszentrum Ammendorf – Merseburger Straße“
Auslegungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Fe-
bruar 2017 den Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 112.1
„Nahversorgungszentrum Ammendorf –
Merseburger Straße“ in der Fassung vom
7. Dezember 2016 bestätigt und gemäß §
3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur
öffentlichen Auslegung bestimmt (Be-
schluss-Nr. VI/2016/02334).
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 112.1 „Nahversor-
gungszentrum Ammendorf – Mersebur-
ger Straße“ befindet sich in der Flur 3
der Gemarkung Ammendorf und hat eine
Größe von ca. 1,5 Hektar. Der Geltungs-
bereich umfasst das Flurstück 1336. Das
Plangebiet wird im Norden durch die
südlich an die Schachtstraße angrenzen-
den, bebauten Flächen, im Süden durch
die Karl-Peter-Straße sowie eine Wohn-
bebauung, im Westen durch die Merse-
burger Straße und teilweise vorhandene
Wohnbebauung und im Osten durch die
Leo-Herwegen-Straße begrenzt.
Die genaue Abgrenzung ist aus dem an-
gefügten Lageplan ersichtlich.

Umweltbezogene Informationen sind zu
den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter verfügbar.
Folgende umweltbezogene Informatio-
nen sind vorhanden und werden im Rah-
men der Offenlage ausgelegt:

Umweltbericht nach Anlage 1 zu § 2
Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB als
Teil II der Begründung mit Informatio-
nen und Untersuchungen zu den einzel-
nen Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Kulturgü-
ter und sonstige Sachgüter sowie deren
Wechselwirkung zueinander;

2 Fachgutachten:

- Geotechnischer Bericht nach DIN
4020, Hauptuntersuchung, Bericht Nr.
15-158 vom 09.12.2015 – Schutzgut: Bo-
den;
- Schalltechnisches Gutachten, Bericht-
Nr.: 2016-056-002 vom 15.02.2016 –
Schutzgut: Mensch;

3 Stellungnahmen von Behörden und
Trägern öffentlicher Belange:

- Landesamt für Geologie und Bergwe-
sen Sachsen-Anhalt vom 20.04.2016 –
Schutzgüter: Boden, Wasser;
- Lausitzer und Mitteldeutsche Berg-
bau-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
29.04.2016 – Schutzgüter: Boden, Wasser;
- Stadt Halle (Saale), Fachbereich Um-
welt vom 28.04.2016 – Schutzgüter:
Pflanzen,Boden, Wasser.

Der Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 112.1 „Nahversor-
gungszentrum Ammendorf – Mersebur-
ger Straße“ wird mit der Begründung
und den wesentlichen bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen
vom 6. April 2017 bis zum 8. Mai 2017
im Technischen Rathaus der Stadtver-
waltung Halle, Hansering 15, 06108 Hal-
le (Saale), 5. Obergeschoss, öffentlich
ausgelegt.
Die Ansicht der Unterlagen ist während
folgender Öffnungszeiten des Techni-
schen Rathauses möglich: Montag/Mitt-
woch/Donnerstag von 8 bis 17 Uhr,
Dienstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag
von 8 bis 15 Uhr.
Die in den textlichen Festsetzungen auf-
geführten Rechtsnormen und normier-
ten Rechtsquellen z. B. DIN-Normen
und weitere technische Regelwerke kön-
nen an gleicher Stelle ebenfalls eingese-
hen werden.
Stellungnahmen zur Planung können bis
zum 8. Mai 2017 von jedermann schrift-
lich oder während der Dienststunden

Montag/Mittwoch/Donnerstag von 9 bis
12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, Dienstag
von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr
und Freitag von 9 bis 12 Uhr zur Nie-
derschrift im Zimmer 519 vorgebracht
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist dies
nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-
Nr. 0345/ 221-4731) ebenfalls möglich.
Ferner ist die Einsichtnahme in den Pla-
nentwurf vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 112.1 „Nahversorgungszen-
trum Ammendorf – Merseburger Straße“
über das Internet-Portal der Stadt Halle
(Saale) unter: www.oeffentliche-ausle-
gung.halle.de möglich.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können gemäß § 3 Absatz 2 Satz
2 BauGB bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit
ihm nur Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet
geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.

Halle (Saale), 15. März 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in der
Sitzung am 22.02.2017 den Entwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 112.1
„Nahversorgungszentrum Ammendorf – Mer-
seburger Straße“, Vorlage: VI/2016/02334, be-
stätigt und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt. Der Beschluss wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Halle (Saale), 15. März 2017

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

� Nachruf�
Nach schwerer Krankheit

verstarb am 7. März 2017 der
ehemalige Wehrleiter

der
Freiwilligen Feuerwehr
Halle - Ammendorf,

Hauptbrandinspektor i. R.

Herbert Scheidewig
im 76. Lebensjahr.

Kamerad Herbert Scheidewig
war über 60 Jahre Angehöriger
der Freiwilligen Feuerwehr

Halle - Ammendorf und davon
28 Jahre als derenWehrleiter tätig.
Durch sein großes Engagement
und seine ständig hohe Einsatz-
bereitschaft für die Feuerwehr,
insbesondere auch in seiner

früheren Funktion als Wirkungs-
bereichsleiter Halle - Süd, leistete
er einen beachtlichen Beitrag für
das gesamte kommunale Brand-
schutzwesen in der Stadt Halle
(Saale). Die halleschen Feuer-

wehrkameraden werden Herbert
Scheidewig deshalb immer ein

dankbares und ehrendes Andenken
bewahren.

Freiwillige Feuerwehr
Halle-Ammendorf

Der Vertrag wird stufenweise geschlos-
sen. Gegenstand des ausgeschriebenen
Auftrags sind Leistungen der Planung der
technische Ausrüstung im Bereich ELT
der Leistungsphasen 2-8 gemäß Teil 4
Fachplanung Technische Ausrüstung §§ 53
i. V. m. Anlage 15 HOAI. Die Leistungen
werden optional/stufenweise beauftragt.
Mit dem Zuschlag werden zunächst nur
die Leistungen der Leistungsphasen 2-3
beauftragt. Nach Bestätigung durch den
Fördermittelgeber werden die LP 4, die LP
5-7 und anschließend die LP 8 beauftragt.

zu 3.7 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-Gs wNSt-VgV-04-2016: Grundschu-
le "westliche Neustadt" - Leistungen der Pla-
nung der technischen Ausrüstung im Bereich
ELT zur Erstellung des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02747
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro SEHLHOFF GmbH aus Mark-
kleeberg mit einer Auftragssumme von
168.450,80 € (brutto) für die ELT-Planung
für das Grundschulzentrum westliche
Neustadt in Halle (Saale) zu beauftragen.
Der Vertrag wird stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Planung der
technischen Ausrüstung im Bereich ELT
der Leistungsphasen (LP) 2-8 gemäß Teil
4 Fachplanung Technische Ausrüstung §§
53 i.V.m. Anlage 15 HOAI. Die Leistungen
werden optional/stufenweise beauftragt.Mit
dem Zuschlag werden zunächst nur die
Leistungen der Leistungsphasen 2-3 be-
auftragt. Optional werden die LP 4, die LP
5-7 und anschließend die LP 8 beauftragt.

zu 3.10 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GS Lessing-VgV-03-2016: Grundschu-
le Lessing - HLS-Planung zur Erstellung des
STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02744
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro Peter Hilbig aus Wickerstedt mit
einer Auftragssumme von 142.290,38
€ (brutto) für die HLS-Planung für die
Grundschule Lessing in Halle (Saale) zu
beauftragen. Der Vertrag wird stufenweise
geschlossen. Gegenstand des ausgeschrie-
benen Auftrags sind Leistungen der HLS-
Planung der Leistungsphasen (LP) 2-8 ge-
mäß § 34 der HOAI 2013. Die Leistungen
werden optional/stufenweise beauftragt.
Mit dem Zuschlag werden zunächst nur
die Leistungen der Leistungsphasen 2-3
beauftragt. Nach Bestätigung durch den
Fördermittelgeber werden die LP 4, die LP
5-7 und anschließend die LP 8 beauftragt.

zu 3.12 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GS wNSt-VgV-05-2016: Grundschule
"westliche Neustadt" - Tragwerksplanung zur
Erstellung des STARK III-Antrages, Vorla-
ge: VI/2017/02746
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das

Büro IHT Ingenieurbüro für Hochbau-
und Tragwerksplanung Dipl.-Ing. Andre-
as Tantzscher aus Halle (Saale) mit einer
Auftragssumme von 153.603,12 € (brutto)
für die Tragwerksplanung für das Grund-
schulzentrum westliche Neustadt in Halle
(Saale) zu beauftragen. Der Vertrag wird
stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Tragwerkspla-
nung der Leistungsphasen (LP) 2-6 gemäß
Teil 4 Tragwerksplanung §§ 49 i.V.m. An-
lage 14 HOAI 2013.Die Leistungen wer-
den optional/stufenweise beauftragt. Mit
dem Zuschlag werden zunächst nur die
Leistungen der Leistungsphasen 2-3 be-
auftragt. Optional werden die LP 4 und
anschließend die LP 5-6 beauftragt.

zu 3.13 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GS Lessing-VgV-04-2016: Grundschu-
le Lessing - ELT-Planung zur Erstellung des
STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02819
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro SEHLHOFF GmbH aus Mark-
kleeberg mit einer Auftragssumme von
151.222,49 € für die ELT-Planung für die
Grundschule Lessing zu beauftragen. Der
Vertrag wird stufenweise geschlossen.
Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Planung der
technische Ausrüstung im Bereich ELT
der Leistungsphasen (LP) 2-8 gemäß Teil 4
Fachplanung Technische Ausrüstung §§ 53
i. V. m. Anlage 15 HOAI. Die Leistungen
werden optional/stufenweise beauftragt.
Mit dem Zuschlag werden zunächst nur
die Leistungen der Leistungsphasen 2-3
beauftragt. Nach Bestätigung durch den
Fördermittelgeber werden die LP 4, die LP
5-7 und anschließend die LP 8 beauftragt.

zu 3.14 Vergabebeschluss: FB 24-STARK
III-GS Lessing-VgV-05-2016: Grundschule
Lessing - Tragwerksplanung zur Erstellung
des STARK III-Antrages
Vorlage: VI/2017/02820
Beschluss:
Der Vergabeausschuss beschließt, das
Büro SEHLHOFF GmbH aus Mark-
kleeberg mit einer Auftragssumme von
130.945,96 € für die Tragwerksplanung für
die Grundschule Lessing in Halle (Saale)
zu beauftragen. Der Vertrag wird stufen-
weise geschlossen.

Gegenstand des ausgeschriebenen Auf-
trags sind Leistungen der Tragwerkspla-
nung der Leistungsphasen (LP) 2-6 und
8 gemäß Teil 4 Tragwerksplanung §§ 49
i.V.m. Anlage 14 HOAI 2013. Die Leis-
tungen werden optional/stufenweise be-
auftragt. Mit dem Zuschlag werden
zunächst nur die Leistungen der Leis-
tungsphasen 2-3 beauftragt. Nach Be-
stätigung durch den Fördermittelgeber
werden die LP 4, die LP 5-6 und anschlie-
ßend die LP 8 zu beauftragen.

Das nächste
A M T S B L A T T

der Stadt Halle (Saale) erscheint

am 11. April 2017.

www.halle.de
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Veränderte
Öffnungszeiten
Die Bürgerservicestelle Marktplatz 1
bleibt am Sonnabend, dem 15. April
2017, geschlossen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Bürgerservicestellen Markt-
platz 1 und Am Stadion 6 stehen
für die Bürgeranliegen ab 18. April
2017 wieder zu den üblichen Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

Nicht öffentliche Beschlüsse

Nicht öffentliche Beschlüsse Vergabeausschuss vom 2. März 2017



A M T S B L A T TSeite 8 der Stadt Halle (Saale) · 29. März 2017 Anzeigen · Öffentliche Bekanntmachungen

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung über die Anordnung der Aufstallung von Geflügel
zum Schutz gegen die aviäre Influenza
Auf Grundlage der §§ 37, 38 des Tierge-
sundheitsgesetzes* und des § 13 der Geflü-
gelpest- Verordnung* ergeht hiermit nach-
stehende Allgemeinverfügung:
1. Nach erneuter Risikobewertung wird die
Anordnung gehaltenes Geflügel (Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gän-
se) ab sofort ausschließlich in geschlosse-
nen Ställen oder unter einer Vorrichtung,
die aus einer überstehenden, nach oben
gegen Einträge gesicherten dichten Abde-
ckung und mit einer gegen das Eindringen
von Wildvögeln gesicherten Seitenabgren-
zung bestehen muss (Schutzvorrichtung),
zu halten, auf folgende Gebiete in der
Stadt beschränkt: - Ortsteil Planena
2. Die sofortige Vollziehung dieser Maß-
nahme wird im öffentlichen Interesse an-
geordnet.
3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage
nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt
bis zumWiderruf
.4. Gleichzeitig wird mit Inkrafttreten die-
ser Allgemeinverfügung die Allgemein-
verfügung vom 15.11.2016 (Aufstallungs-
anordnung für das gesamte Stadtgebiet)
aufgehoben
Begründung:
Die Aufstallung von gehaltenem Geflügel
ist gemäß § 13 Abs. 2 der Geflügelpestver-
ordnung nach Durchführung einer Risiko-
bewertung anzuordnen.
In verschiedenen Gebieten Deutschlands
wurde bei Wildvögeln und Hausgeflügel
in den vergangenen Monaten die aviäre In-

fluenza (Geflügelpest) amtlich festgestellt.
Das aktuelle Seuchengeschehen in Sach-
sen-Anhalt hat sich insofern weiterentwi-
ckelt, dass seit einigen Wochen keine Ver-
dachtsfälle mehr in Hausgeflügelbeständen
aufgetreten sind. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass der Eintrag der Geflügel-
pest in die Betriebe durch infizierte Wild-
vögel erfolgte. Auf Grund einer aktuellen
Risikobewertung im Land Sachsen-An-
halt sinkt das Risiko einer Einschleppung
der Geflügelpest aus dem Wildbestand in
Hausgeflügelbestände in Abhängigkeit
vom Vorkommen von Wildvogelrastplät-
zen und dem Auftreten von Infektionen
in der Wildvogelpopulation. Im Stadtge-
biet von Halle (Saale) wurde bisher keine
Geflügelpest nachgewiesen. Gleichwohl
reichten Restriktionsgebiete nach positiven
Nachweisen bei Wildvögeln im Landkreis
Saalekreis am 28.11.2016 in das Stadtge-
biet von Halle (Saale).
Der Risikobewertung wurde gemäß § 13
Abs. 1 und 2 der Geflügelpestverordnung
zugrunde gelegt, dass die Stadt Halle (Saa-
le) an einem Wildvogeldurchzugsgebiet
für wildlebende Wasservögel gelegen ist.
Außerdem wurde berücksichtigt, dass die
Stadt Halle (Saale) den Fluss Saale und zu-
gehörige Überflutungsgebiete vorhält, wel-
che als Rastplätze für Zugvögel dienen.
Nach Bewertung des regionalen Ein-
schleppungsrisikos wird im Stadtgebiet
Halle derzeit nur noch der Ortsteil Plane-
na als besonders gefährdeter Bereich für
eine Einschleppung der Aviären Influenza

in die Hausgeflügelpopulation angesehen.
Planena befindet sich unmittelbar in einem
Wildvogelrastgebiet. Die Anordnung zur
Aufstallung ist in den Gebieten, die Risi-
koareale im Sinne der Wildvogelzuggebie-
te sind, weiterhin aufrechtzuerhalten.
Bei der aviären Influenza handelt es sich
um eine ansteckende und anzeigepflichti-
ge Viruserkrankung des Geflügels und an-
derer Vogelarten, die schnell epidemische
Ausmaße annehmen und damit Tierverlus-
te und große wirtschaftliche Schäden zur
Folge haben kann. Die Maßnahme wur-
de unter Berücksichtigung des mir einge-
räumten Ermessens sowie des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der
geltenden Rechtsvorschriften getroffen.
Andere – ggf. mildere – Möglichkeiten,
den Ausbruch der Tierseuche in der Stadt
Halle (Saa- le) nach Möglichkeit schnell
und wirksam zu verhindern, sind nicht er-
sichtlich. Aus diesem Grund war die Auf-
stallung des Geflügels anzuordnen.
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43
Abs. 1 VwVfG* kann als Zeitpunkt der Be-
kanntgabe und damit des Inkrafttretens einer
Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Be-
kanntmachung folgt, festgelegt werden.
Begründung der Anordnung der soforti-
gen Vollziehung:
Gemäß § 80Abs. 2 Satz 1Nr. 4 derVwGO*
wurde die sofortige Vollziehung der Maß-
nahme angeordnet. Ein Widerspruch ge-
gen diese Allgemeinverfügung hat in die-
sem Fall keine aufschiebende Wirkung.
Ein besonderes öffentliches Interesse ist

gegeben, weil durch die Ausbreitung der
aviären Influenza unter anderem die Ge-
fahr von tiergesundheitlichen wie auch von
wirtschaftlichen Folgen erheblich und des-
halb sofort zu unterbinden ist. Der Schutz
hoher Rechtsgüter erfordert, wie in diesem
Fall, ein Zurückstehen etwaiger Individu-
alinteressen von Geflügelhaltern am Ein-
tritt der aufschiebenden Wirkung infolge
eines ein gelegten Rechtsbehelfs. Das öf-
fentliche Interesse an umgehenden Bekämp-
fungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine
Weiterverbreitung der Seuche überwiegt.
Hinweis:
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesund-
heitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer
vorsätzlich oder fahrlässig dieser tierseu-
chenrechtlichen Allgemeinverfügung zu-
widerhandelt. Ordnungswidrigkeiten kön-
nen mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 €
geahndet werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe schriftlich
oder zur Niederschrift Widerspruch bei
der Stadt Halle (Saale) in Halle (Saale) er-
hoben werden.
Die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung eines Widerspruches kann beim
Verwaltungsgericht Halle, Justizzentrum
Halle, Thüringer Str. 16, in 06112 Halle
(Saale), gemäß § 80 Abs. 5 VwGO bean-
tragt werden.
Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht
schriftlich oder in elektronischer Form
nach Maßgabe der Verordnung über den

elektronischen Rechtsverkehr bei den Ge-
richten und Staatsanwaltschaften des Lan-
des Sachsen-Anhalt (ERVVO LSA) vom
01. Oktober 2007 (GVBl. LSA S. 330),
zuletzt geändert durch die Fünfte Ände-
rungsverordnung vom 04. Februar 2011
(GVBl. LSA 2011, S. 65) oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten bei der Ge-
schäftsstelle zu erheben.
Halle (Saale), den 29. März 2017

Gez. Dr. Schwarzer
Amtstierärztin

*Rechtsgrundlagen
Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämp-
fung von Tierseuchen Tiergesundheitsge-
setz (TierGesG) vom 22.05.2013 zuletzt
geändert durch Artikel 4 Absatz 85 des
Gesetztes vom 18.07.2016 (BGBl. I Nr. 25,
S. 1666)
Verordnung zum Schutz gegen die Geflü-
gelpest (Geflügelpest-Verordnung) vom
08.05.2013 (BGBl. I S. 1212), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom
29.06.2016 (BGBl. I S 1564)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
13.08.2016 (BGBl. I S 2258)
Verwaltungsverfahrensgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geän-
dert durch Artikel 20 des Gesetzes vom
18.06.2016 (BGBl. I S. 1679)
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BEKANNTMACHUNGEN

BESTATTUNGEN I CARE ...
weil ich gebraucht werde!
Nehmen Sie Kinder in Not
an Ihre Hand.

Werden Sie Pate: www.care.de/dauerhaft-helfen.html
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Bau- und Containerdienst Brachstedt
Telefon

03 46 04/2 01 40
Funk 01 77/2 27 38 32

www.thb-container.de • E-Mail: thb-container@t-online.de
Wurper Straße 10 • 06193 Petersberg/OT Brachstedt

THB
Con

tain
er

1,5
– 4 m³

Container5 – 10 m³

... auch Anlieferung von Sand, Erde, Kies usw.
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